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Textliche Festsetzungen gemäß §9 (1) und (2) BauGB

Art und Maß der baulichen Nutzung gem. §9 (1) Nr.1 BauGB

1. In allen allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 sind gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO die 
nach § 4 (2) Nr. 3 BauNVO zulässige Nutzung von Anlagen zu sportlichen Zwecken sowie die 
nach § 4 (3) Nr. 3, 4, 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen der Anlagen für die 
Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.

2. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 eine 
Traufhöhe (Traufe = Schnittkante zwischen Außenfläche aufgehendes Mauerwerk und fertiger 
Dachhaut) von 4,50 m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude 
erschließenden fertig gestellten öffentlichen Verkehrsfläche nicht überschritten werden. 

3. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im allgemeinen Wohngebiet WA 3 eine Traufhöhe (Traufe = 
Schnittkante zwischen Außenfläche aufgehendes Mauerwerk und fertiger Dachhaut) von 5,50 
m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude erschließenden fertig gestellten 
öffentlichen Verkehrsfläche nicht überschritten werden.

4. Zulässigkeit der Anzahl von Wohneinheiten
4.1 In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 ist gemäß § 9 (1) Nr. 6 
BauGB je Einzelhaus max. 1 Wohneinheit zulässig. Ausnahmsweise ist eine 2. Wohneinheit 
zulässig, wenn die Größe der 1. Wohnung mindestens gegenüber der 2. Wohnung 
(Einliegerwohnung), im Verhältnis 2/3 zu 1/3, überwiegt.

4.2 In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind gem. §9 (1) Nr. 6 BauGB je 
Einzelhaus und je Doppelhaushälfte nur 1 Wohneinheit zulässig. Ausnahmsweise ist bei der 
Errichtung von Einzelhäusern eine 2. Wohneinheit zulässig, wenn die Größe der 1. Wohnung 
mindestens gegenüber der 2. Wohnung (Einliegerwohnung), im Verhältnis 2/3 zu 1/3, 
überwiegt.

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. §9 (1) Nr. 25 
BauGB

5. Werden Garagen oder sonstige Gebäude mit Flachdach errichtet, so ist dieses mit einer 
extensiven Dachbegrünung auszuführen. Carports sind mit rankenden oder schlingenden 
Pflanzen dauerhaft zu begrünen.

Örtliche Bauvorschriften gemäß §86 (1) und (4) BauO NW
Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke

6. Die Oberflächen von Hofflächen, Garagenzufahrten, Stellplätzen oder Fußwegen sind mit 
wasserdurchlässigen Materialien (Rasenkammersteine, Rasengittersteine, o.ä.) zu gestalten.

Einfriedungen

7. Einfriedungen, zu der Straße Auf dem Döhn die eine Höhe von 1,00 m über der Oberkante 
der angrenzenden Verkehrsfläche überschreiten, müssen einen Abstand von mind. 0,50 m zur 
öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. Alle Einfriedungen, ausgenommen Hecken und lebende 
Gehölze, sind zur öffentlichen Verkehrsfläche dauerhaft in voller Höhe einzugrünen.

Hinweise:

1. Gemäß §51a Landeswassergesetz ist das Niederschlagswasser von Grundstücken, 
die nach dem Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer 
einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Die 
dafür erforderlichen Anlagen müssen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik 
entsprechen. 

2. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (Kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürliche Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und/oder dem Westf. Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750 Fax: 02761-2466) unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mind. 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben 
wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monaten in Besitz zu 
nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

3. Es ist kein relevanter Bergbau dokumentiert. Mit bergbaulichen Auswirkungen ist 
demnach nicht zu rechnen. Zur weiteren Klärung baulichen Tätigkeiten in diesem Gebiet 
wird empfohlen, über  Bezirksregierung Arnsberg - Abteilung 6 Bergbau und Energie in 
NRW, Goebenstraße 25, 44135 Dortmund  weitere Informationen einzuholen.
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